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1 Text des Abkommens

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen
und vom Vermögen

Artikel 1

Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in beiden Vertrag-
staaten ansässig sind.

Artikel 2

(1) Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen, die in einem der beiden Vertragstaaten
erhoben werden.

1



Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland — Polen 2

(2) Als Steuern vom Einkommen und vom Vermögen gelten alle Steuern, die vom
Gesamteinkommen, vom Gesamtvermögen oder von Teilen des Einkommens
oder des Vermögens erhoben werden, einschließlich der Steuern vom Gewinn
aus der Veräußerung beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohn-
summensteuern sowie der Steuern vom Vermögenszuwachs.

(3) Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die dieses Abkommen gilt, gehören
insbesondere

a) in der Bundesrepublik Deutschland: die Einkommensteuer einschließlich
der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer, die Körperschaftsteuer ein-
schließlich der Ergänzungsabgabe zur Körperschaftsteuer, die Vermögen-
steuer und die Gewerbesteuer;

b) in der Volksrepublik Polen: podatek dochodowy (die Einkommensteu-
er), – podatek od wynagrodzen (die Lohnsteuer), podatek wyrownawczy
(die Ergänzungsteuer zur Einkommensteuer oder Lohnsteuer) und poda-
tek dochodowy od spoldzielczosci (die Einkommensteuer der Genossen-
schaften).

(4) Dieses Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die
künftig neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben
werden.

(5) Die Bestimmungen dieses Abkommens über die Besteuerung des Einkommens
oder des Vermögens gelten entsprechend für die nicht nach dem Einkommen
oder dem Vermögen berechnete Gewerbesteuer.

Artikel 3

(1) Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nicht anderes erfordert:

a) bedeuten die Ausdrücke „ein Vertragstaat“ und „der andere Vertragstaat“,
je nach dem Zusammenhang, die Bundesrepublik Deutschland oder die
Volksrepublik Polen und, wenn für Zwecke dieses Abkommens im geogra-
phischen Sinne verwendet, das Gebiet, in dem das Steuerrecht des betref-
fenden Staates gilt;

b) umfaßt der Ausdruck „Person“ natürliche Personen und Gesellschaften;

c) bedeutet der Ausdruck „Gesellschaft“ juristische Personen oder Rechtsträ-
ger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;

d) bedeuten die Ausdrücke „Unternehmen eines Vertragstaates“ und „Unter-
nehmen des anderen Vertragstaates“, je nachdem, ein Unternehmen, das
von einer in einem Vertragstaat ansässigen Person betrieben wird, oder ein
Unternehmen, das von einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Per-
son betrieben wird;

e) bedeutet der Ausdruck „zuständige Behörde“ auf seiten der Bundesrepu-
blik Deutschland den Bundesminister der Finanzen und auf seiten der
Volksrepublik Polen den Minister der Finanzen.
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(2) Bei Anwendung dieses Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der Zu-
sammenhang nichts anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck
die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zu-
kommt, welche Gegenstand dieses Abkommens sind.

Artikel 4

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „eine in einem Vertragstaat
ansässige Person“ eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort auf Grund
ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Geschäftsleitung
oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist.

(2) Ist nach Absatz 1 eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig, so
gilt folgendes:

a) Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine stän-
dige Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine
ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, zu dem sie
die engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat.

b) Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person die en-
geren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat, oder verfügt sie
in keinem der Vertragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als
in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt
hat.

(3) Ist nach Absatz 1 eine andere als eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten
ansässig, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sich der Ort ihrer
tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.

Artikel 5

(1) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck „Betriebstätte“ eine feste
Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise
ausgeübt wird.

(2) Der Ausdruck „Betriebstätte“ umfaßt insbesondere:

a) einen Ort der Leitung,

b) eine Zweigniederlassung,

c) eine Geschäftsstelle,

d) eine Fabrikationsstätte,

e) eine Werkstätte,

f) ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung
von Bodenschätzen,

g) eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschrei-
tet.
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(3) Als Betriebstätten gelten nicht:

a) Einrichtungen, die ausschließlich zur Lagerung, Ausstellung oder Auslie-
ferung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;

b) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich
zur Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;

c) Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschließlich
zu dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen be-
arbeitet oder verarbeitet zu werden;

d) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder
Informationen zu beschaffen;

e) eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschließlich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten aus-
zuüben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

(4) Ist eine Person – mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne des
Absatzes 5 – in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Vertrag-
staates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte als
gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unternehmens
Verträge abzuschließen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich ausübt,
es sei denn, daß sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder Waren für
das Unternehmen beschränkt.

(5) Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so behandelt,
als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort seine
Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhängi-
gen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Ge-
schäftstätigkeit handeln.

(6) Allein dadurch, daß eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine Ge-
sellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem
anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaf-
ten nicht zur Betriebstätte der anderen.

Artikel 6

(1) Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen können in dem Vertragstaat besteuert
werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Der Ausdruck „unbewegliches Vermögen“ bestimmt sich nach dem Recht des
Vertragstaates, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfaßt in jedem Fall
das Zubehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventarland-
und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften des Pri-
vatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbe-
weglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütun-
gen für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkom-
men, Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten
nicht als unbewegliches Vermögen.

FiFo Ost



Doppelbesteuerungsabkommen Deutschland — Polen 5

(3) Absatz 1 gilt für die Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermietung
oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen Vermö-
gens.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das der
Ausübung eines freien Berufes dient.

Artikel 7

(1) Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates können nur in diesem Staat
besteuert werden, es sei denn, daß das Unternehmen seine Tätigkeit im anderen
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das Unterneh-
men seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die Gewinne des Unterneh-
mens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser
Betriebstätte zugerechnet werden können.

(2) Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen Ver-
tragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Vertrag-
staat dieser Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen kön-
nen, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähnli-
chen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Ver-
kehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig ge-
wesen wäre.

(3) Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden die für diese Be-
triebstätte entstandenen Aufwendungen, einschließlich der Geschäftsführungs-
und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob sie
in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.

(4) Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzurechnen-
den Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens auf seine
einzelnen Teile zu ermitteln, schließt Absatz 2 nicht aus, daß dieser Vertragstaat
die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermittelt; die Art
der angewendeten Gewinnaufteilung muß jedoch so sein, daß das Ergebnis mit
den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.

(5) Auf Grund des bloßen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unternehmen
wird einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.

(6) Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzurech-
nenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, daß aus-
reichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.

(7) Zu den Gewinnen eines Unternehmens eines Vertragstaates im Sinne dieses Ar-
tikels gehören alle Einkünfte, die das Unternehmen aus diesem Vertragsstaat,
aus dem anderen Vertragstaat oder aus einem Drittstaat bezieht. Gehören je-
doch zu den Gewinnen Einkünfte im Sinne des Artikels 10, so werden die Be-
stimmungen jenes Artikels durch die Bestimmungen dieses Artikels nicht be-
rührt.
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Artikel 8

(1) Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der
Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

(2) Gewinne aus dem Betrieb von Schiffen, die der Binnenschiffahrt dienen, kön-
nen nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich der Ort der tatsäch-
lichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

(3) Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung eines Unternehmens
der See- oder Binnenschiffahrt an Bord eines Schiffes, so gilt er als in dem Ver-
tragstaat gelegen, in dem der Heimathafen des Schiffes liegt, oder, wenn kein
Heimathafen vorhanden ist, in dem Vertragstaat, in dem die Person, die das
Schiff betreibt, ansässig ist.

(4) Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Beteiligungen eines Unternehmens der
Schiff- oder Luftfahrt an einem Pool, einer Betriebsgemeinschaft oder einem
anderen internationalen Betriebszusammenschluß.

Artikel 9

Wenn

a) ein Unternehmen eines Vertragstaats unmittelbar oder mittelbar an der Ge-
schäftsleitung, der Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des anderen
Vertragstaates beteiligt ist oder

b) dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschäftsleitung, der Kon-
trolle oder am Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und eines Un-
ternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt sind

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kaufmänni-
schen oder finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt werden,
die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander vereinbaren
würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne diese Bedingungen
erzielt hätten, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat, den Gewinnen dieses
Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert werden.

Artikel 10

(1) Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine in
dem anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, können in dem anderen Staat
besteuert werden.

(2) Diese Dividenden können jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die Dividen-
den zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates besteuert
werden; die Steuer darf aber nicht übersteigen:

a) 5 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden, wenn der Empfänger
eine Gesellschaft ist, die unmittelbar über mindestens 25 vom Hundert des
Kapitals der die Dividenden zahlenden Gesellschaft verfügt;
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b) 15 vom Hundert des Bruttobetrages der Dividenden in allen anderen Fäl-
len.

(3) Solange in einem Vertragsstaat der Satz der Steuer vom Gewinn einer Gesell-
schaft für den ausgeschütteten Gewinn niedriger ist als der Satz der Steuer für
den nichtausgeschütteten Gewinn und der Unterschied 20 vom Hundert oder
mehr beträgt, darf abweichend von Absatz 2 die Steuer, die in diesem Staat von
den Dividenden erhoben wird, 15 vom Hundert des Bruttobetrags der Dividen-
den betragen.

(4) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Dividenden“ bedeutet Einnahmen
aus Aktien oder anderen Rechten – ausgenommen Forderungen – mit Gewinn-
beteiligung sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einnahmen,
die nach dem Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft
ansässig ist, den Einnahmen aus Aktien gleichgestellt sind.

(5) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat
ansässige Empfänger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem die
die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und
die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(6) Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder Ein-
künfte aus dem anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat weder die Di-
videnden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat an-
sässige Personen zahlt, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtaus-
geschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder
die nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat
erzielten Gewinnen oder Einkünften bestehen.

Artikel 11

(1) Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen Ver-
tragstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur in dem anderen Staat
besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Zinsen“ bedeutet Einkünfte aus
öffentlichen Anleihen, aus Schuldverschreibungen, auch wenn sie durch Pfand-
rechte an Grundstücken gesichert oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestat-
tet sind, und aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die nach
dem Steuerrecht des Staates, aus dem sie stammen, Einkünften aus Darlehen
gleichgestellt sind.

(3) Absätze 1 und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat an-
sässige Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Zinsen
stammen, eine Betriebstätte hat und die Forderung, für die die Zinsen gezahlt
werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7
anzuwenden.

(4) Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der Schuldner
in diesem Staat ansässig ist. Hat aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht
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darauf, ob er in einem Vertragstaat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat
eine Betriebstätte und ist die Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für
Zwecke der Betriebstätte eingegangen und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so
gelten die Zinsen als aus dem Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte
liegt.

Artikel 12

(1) Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und von einer in dem an-
deren Vertragstaat ansässigen Person bezogen werden, können nur in dem an-
deren Staat besteuert werden.

(2) Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck „Lizenzgebühren“ bedeutet Ver-
gütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung
von Urheberrechten, Patenten, Warenzeichen (trade mark oder trade name),
Muster oder Modellen, Plänen, geheimen Formeln oder Verfahren oder für die
Benutzung oder das Recht auf Benutzung gewerblicher, kaufmännischer oder
wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die Mitteilung gewerblicher, kaufmän-
nischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen oder für die Benutzung oder das
Recht auf Benutzung von kinematographischen Filmen oder Bandaufnahmen
für Fernsehen oder Rundfunk gezahlt werden.

(3) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige Emp-
fänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die Lizenzge-
bühren stammen, eine Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermögenswerte,
für die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehö-
ren. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

(4) Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von ihnen
und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die gezahl-
ten Lizenzgebühren, gemessen an der zugrunde liegenden Leistung, den Betrag,
den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so
wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und un-
ter Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert
werden.

Artikel 13

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien Be-
ruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, können nur
in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, daß die Person für die Ausübung
ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmäßig über eine feste Einrich-
tung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so können die Ein-
künfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie die-
ser festen Einrichtung zugerechnet werden können.

(2) Der Ausdruck „freier Beruf“ umfaßt insbesondere die selbständig ausgeübte
wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende
Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Architekten und Zahnärzte.
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Artikel 14

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15, 16 Absatz 2, 17 und 18 können Gehälter, Löhne
und ähnliche Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige natürliche
Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert wer-
den, es sei denn, daß die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird.
Wird die Arbeit dort ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in
diesem anderen Staat besteuert werden.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat
ansässige natürliche Person für die in dem anderen Vertragstaat ausgeübte un-
selbständige oder selbständige Tätigkeit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat
versteuert werden, wenn

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183
Tage während des betreffenden Kalenderjahres aufhält und

b) die Vergütungen von einer Person oder für eine Person gezahlt werden, die
nicht in dem anderen Staat ansässig ist, und

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte getragen werden, welche
die Person, die die Vergütungen zahlt, in dem anderen Staat hat.

(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütun-
gen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges
im internationalen Verkehr oder an Bord eines Schiffes, das der Binnenschif-
fahrt dient, ausgeübt wird, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sich
der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.

Artikel 15

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsvergütungen und ähnliche Zahlungen, die eine in ei-
nem Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder
Verwaltungsrates einer Gesellschaft bezieht, die in dem anderen Vertragstaat ansässig
ist, können in dem anderen Staat besteuert werden.

Artikel 16

(1) Ungeachtet der Artikel 13 und 14 können Einkünfte, die berufsmäßige Künstler,
wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sport-
ler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit beziehen, in
dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Einkünfte aus Tätigkeiten der in Absatz 1
genannten Art bei Personen, die im Rahmen des vom Entsendestaat gebillig-
ten Kulturaustausches auftreten, nur in dem Staat besteuert werden, in dem sie
ansässig sind.
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Artikel 17

(1) Vergütungen, die von einem Vertragstaat oder einer seiner Gebietskörperschaf-
ten unmittelbar oder aus einem von diesem Staat oder der Gebietskörperschaft
errichteten Sondervermögen an eine natürliche Person für die diesem Staat oder
der Gebietskörperschaft in Ausübung öffentlicher Funktionen erbrachten Dien-
ste gewährt werden, können in diesem Staat besteuert werden.

(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer kauf-
männischen oder gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragstaaten oder einer sei-
ner Gebietskörperschaften erbracht werden, finden die Artikel 14 und 15 An-
wendung.

Artikel 18

(1) Die Vergütungen von Hochschullehrern und anderen Lehrern, die in einem
Vertragstaat ansässig sind und während eines vorübergehenden Aufenthalts von
höchstens 2 Jahren in dem anderen Vertragstaat an einer Universität oder ande-
ren nicht Erwerbszwecken dienenden Lehr- oder Forschungsanstalt eine Lehr-
tätigkeit ausführen oder wissenschaftliche Forschung betreiben, können nur in
dem erstgenannten Staat besteuert werden.

(2) Zahlungen, die ein Stipendiat, Student, Praktikant oder Lehrling, der in einem
Vertragstaat ansässig ist oder vorher dort ansässig war und der sich in dem an-
deren Vertragstaat ausschließlich zum Studium oder zur Ausbildung aufhält, für
seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden in dem
anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen außer-
halb des anderen Staates zufließen.

Artikel 19

Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte einer in
einem Vertragstaat ansässigen Person können nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 20

(1) Unbewegliches Vermögen im Sinne des Artikels 6 Absatz 2 kann in dem Ver-
tragstaat besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.

(2) Bewegliches Vermögen, das Betriebsvermögen einer Betriebstätte eines Unter-
nehmens darstellt oder das zu einer der Ausübung eines freien Berufes dienen-
den festen Einrichtung gehört, kann in dem Vertragstaat besteuert werden, in
dem sich die Betriebstätte oder die feste Einrichtung befindet.

(3) Seeschiffe und Luftfahrzeuge im internationalen Verkehr und Schiffe, die der
Binnenschiffahrt dienen, sowie bewegliches Vermögen, das dem Betrieb dieser
Schiffe und Luftfahrzeuge dient, können nur in dem Vertragstaat besteuert wer-
den, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens
befindet.
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(4) Alle anderen Vermögensteile einer in einem Vertragstaat ansässigen Person kön-
nen nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 21

(1) Bei einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Person wird die Steuer
wie folgt festgesetzt:

a) Von der Bemessungsgrundlage für die Steuer der Bundesrepublik Deutsch-
land werden die Einkünfte aus Quellen innerhalb der Volksrepublik Polen
und die in der Volksrepublik Polen gelegenen Vermögenswerte ausgenom-
men, die nach diesem Abkommen in der Volksrepublik Polen besteuert
werden können, soweit nicht Buchstabe

b) anzuwenden ist. Die Bundesrepublik Deutschland wird jedoch die so aus-
genommenen Einkünfte und Vermögenswerte bei der Festsetzung des Steu-
ersatzes berücksichtigen. Auf Dividenden ist Satz 1 nur anzuwenden,
wenn die Dividenden einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen
Kapitalgesellschaft von einer in der Volksrepublik Polen ansässigen Gesell-
schaft gezahlt werden, deren stimmberechtigte Anteile zu mindestens 25
vom Hundert der erstgenannten Gesellschaft gehören. Von der Bemes-
sungsgrundlage für die Steuer der Bundesrepublik Deutschland werden
ebenfalls Beteiligungen ausgenommen, deren Dividenden nach dem vor-
stehenden Satz von der Steuerbemessungsgrundlage ausgenommen sind
oder bei Zahlung auszunehmen wären.
Die Steuer, die nach dem Recht der Volksrepublik Polen und in Über-
einstimmung mit diesem Abkommen für die nachstehenden, aus Quellen
innerhalb der Volksrepublik Polen stammenden Einkünfte gezahlt wird,
wird unter Beachtung der Vorschriften des Steuerrechts der Bundesrepu-
blik Deutschland über die Anrechnung ausländischer Steuern auf die von
diesen Einkünften in der Bundesrepublik Deutschland erhobene Steuer
angerechnet:

(2) Dividenden, die nicht unter Buchstabe a) fallen,

a) Einkünfte im Sinne des Artikels 15,

b) Einkünfte im Sinne des Artikels 16 Absatz 1. c) (Buchst. c) eingeführt
durch Art. 1b) des Protokolls vom 24.10.1979 mit Anwendung (Art. 3
Abs. 2c) des Protokolls auf am oder nach dem 1.1.1977 beginnende Be-
steuerungszeiträume. ) Verwendet eine in der Bundesrepublik Deutsch-
land ansässige Gesellschaft Einkünfte aus Quellen innerhalb der Volksre-
publik Polen zur Ausschüttung, so schließen die Buchstaben a und b die
Herstellung der Ausschüttungsbelastung nach den Vorschriften des Steu-
errechts der Bundesrepublik Deutschland nicht aus.

(3) Bei einer in der Volksrepublik Polen ansässigen Person wird die Steuer wie folgt
festgesetzt:
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a) Von der Bemessungsgrundlage für die Steuer der Volksrepublik Polen wer-
den die Einkünfte aus Quellen innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land und die in der Bundesrepublik Deutschland gelegenen Vermögens-
werte ausgenommen, die nach diesem Abkommen in der Bundesrepublik
Deutschland besteuert werden können, soweit nicht Buchstabe b) anzu-
wenden ist. Die Volksrepublik Polen wird jedoch die so ausgenomme-
nen Einkünfte und Vermögenswerte bei der Festsetzung des Steuersatzes
berücksichtigen. Auf Dividenden ist Satz 1 nur anzuwenden, wenn die
Dividenden einer in der Volksrepublik Polen ansässigen Gesellschaft ge-
zahlt werden, deren stimmberechtigte Anteile zu mindestens 25 vom Hun-
dert der erstgenannten Gesellschaft gehören. Von der Bemessungsgrund-
lage für die Steuer der Volksrepublik Polen werden ebenfalls Beteiligungen
ausgenommen, deren Dividenden nach dem vorstehenden Satz von der
Steuerbemessungsgrundlage ausgenommen sind oder bei Zahlung auszu-
nehmen wären.

b) Die Steuer, die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
in Übereinstimmung mit diesem Abkommen für die nachstehenden, aus
Quellen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland stammenden Einkünf-
te gezahlt wird, wird unter Beachtung der Vorschriften des Steuerrechts
der Volksrepublik Polen über die Anrechnung ausländischer Steuern auf
die von diesen Einkünften in der Volksrepublik Polen erhobene Steuer an-
gerechnet:

1. Dividenden, die nicht unter Buchstabe a) fallen,
2. Einkünfte im Sinne des Artikels 15,

(4) Einkünfte im Sinne des Artikels 16 Absatz 1.

Artikel 22

(1) Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, daß die Maßnah-
men eines Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Besteuerung
geführt haben oder führen werden, die diesem Abkommen nicht entspricht, so
kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser Staaten vorgese-
henen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragstaates un-
terbreiten, in dem sie ansässig ist.

(2) Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie selbst
nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie sich
bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des ande-
ren Vertragstaates so zu regeln, daß eine dem Abkommen nicht entsprechende
Besteuerung vermieden wird.

(3) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen, Schwierig-
keiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Abkommens
entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können auch ge-
meinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in dem
Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können für die Zwecke der An-
wendung dieses Abkommens unmittelbar miteinander verkehren.
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Artikel 23

(1) Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden gegenseitig die zur Durch-
führung dieses Abkommens erforderlichen Informationen austauschen. Alle so
ausgetauschten Informationen sind geheim zu halten und dürfen nur solchen
Personen oder Behörden mitgeteilt werden, die mit der Veranlagung und Erhe-
bung der unter dieses Abkommen fallenden Steuern befaßt sind.

(2) Absatz 1 ist auf keinen Fall so auszulegen als verpflichte er einen der Vertrag-
staaten:

a) Verwaltungsmaßnahmen durchzuführen, die von den Gesetzen oder der
Verwaltungspraxis dieses oder des anderen Vertragstaates abweichen,

b) Angaben zu übermitteln, die nach den geltenden Gesetzen oder im übli-
chen Verwaltungsverfahren dieses oder des anderen Vertragstaates nicht
beschaffbar sind,

c) Informationen zu erteilen, die ein Handels-, Geschäfts- oder Berufsge-
heimnis, ein Geschäftsverfahren preisgeben würden oder deren Erteilung
der öffentlichen Ordnung widerspräche.

Artikel 24

Entsprechend dem Vier-Mächte-Abkommen vom 3. September 1971 wird dieses Ab-
kommen in Übereinstimmung mit den festgelegten Verfahren auf Berlin (West) aus-
gedehnt.

Artikel 25

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen so
bald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Austausch der Ratifikationsur-
kunden in Kraft (in Kraft getreten am 14. 9. 1975 (BGBl. II S. 1349)) und ist
anzuwenden:

a) in der Bundesrepublik Deutschland auf die Steuern, die für den Veran-
lagungszeitraum 1972 und die folgenden Veranlagungszeiträume erhoben
werden oder erhoben worden sind;

b) in der Volksrepublik Polen auf die Steuern, die für den Veranlagungs-
zeitraum 1972 und die folgenden Veranlagungszeiträume erhoben werden
oder erhoben worden sind;

c) in beiden Vertragstaaten auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von
Erträgen, die nach dem 31. Dezember 1971 gezahlt werden.

Artikel 26

Dieses Abkommen bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft, jedoch kann jeder der Ver-
tragstaaten bis zum dreißigsten Juni eines jeden Kalenderjahres nach Ablauf des drit-
ten Jahres seit dem Jahre des Inkrafttretens das Abkommen gegenüber dem anderen
Vertragstaat schriftlich kündigen; in diesem Fall ist das Abkommen nicht mehr anzu-
wenden:
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(1) in der Bundesrepublik Deutschland auf die Steuern, die für den Veranlagungs-
zeitraum, der auf den Veranlagungszeitraum folgt, in dem die Kündigung ausge-
sprochen wird, und für die folgenden Veranlagungszeiträume erhoben werden;

(2) in der Volksrepublik Polen auf die Steuern, die für den Veranlagungszeitraum,
der auf den Veranlagungszeitraum folgt, in dem die Kündigung ausgesprochen
wird, und für die folgenden Veranlagungszeiträume erhoben werden;

(3) in beiden Vertragstaaten auf die im Abzugsweg erhobenen Steuern von Erträ-
gen, die nach dem 31. Dezember des Kündigungsjahres gezahlt werden.

2 Protokoll

Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen haben anläßlich der
Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Staaten zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen
am 18. Dezember 1972 in Warschau die nachstehenden Bestimmungen vereinbart, die
Bestandteil des Abkommens bilden.

(1) Zu den Artikeln 2 und 21

Bei der Anwendung dieser Artikel in der Volksrepublik Polen gilt die Gewin-
nabgabe der polnischen staatlichen Unternehmen als Steuer der Volksrepublik
Polen im Sinne dieser Artikel.

(2) Zu Artikel 5

Eine Bauausführung oder Montage, die in einem Vertragstaat von einem Un-
ternehmen des anderen Vertragstaates unterhalten wird, gilt nicht als Betrieb-
stätte, wenn ihre Dauer 18 Monate nicht überschreitet. Diese Regel gilt nur
für den in Artikel 25 genannten Veranlagungszeitraum und die vier folgenden
Veranlagungszeiträume. Es besteht Übereinstimmung, daß Gewinne, die ein
Unternehmen eines Vertragstaates aus dem Betrieb von Schienen- und Kraft-
fahrzeugen im internationalen Verkehr bezieht, in dem anderen Staat nur unter
den Voraussetzungen der Artikel 5 und 7 besteuert werden dürfen.

(3) Zu den Artikeln 10, 11 und 21;

Abweichend von diesen Bestimmungen können Dividenden und Zinsen in dem
Vertragstaat, aus dem sie stammen, nach dem Recht dieses Staates besteuert
werden, wenn sie

a) auf Rechten oder Forderungen mit Gewinnbeteiligung beruhen und

b) bei der Ermittlung des Gewinns des Schuldners diese Erträge abzugsfähig
sind. Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 Buchstabe b ist ent-
sprechend anzuwenden.

(4) Zu Artikel 14

Bei einer Person, die in einem Vertragstaat nach Artikel 4 ansässig ist und im
anderen Vertragstaat vorübergehenden Aufenthalt im Sinne des Artikels 14 Ab-
satz 2 nimmt, um in diesem Vertragstaat bei einer Bauausführung oder Monta-
ge, die von einem Unternehmen des erstgenannten Staates unterhalten wird,
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als Arbeitnehmer dieses Unternehmens tätig zu sein, tritt anstelle der in Artikel
14 Absatz 2 Buchstabe a) genannten Frist die Dauer des vorübergehenden Auf-
enthalts, sofern dieser Aufenthalt die Frist nicht überschreitet, innerhalb deren
die Bauausführung oder Montage nach dem Schlußprotokoll zu Artikel 5 keine
Betriebstätte begründet. Diese Regel gilt nur für den in Artikel 25 genannten
Veranlagungszeitraum und die vier folgenden Veranlagungszeiträume.

(5) Zu den Artikeln 2 bis 20

Keine der Bestimmungen dieser Artikel ist so zu verstehen, daß in einem Ver-
tragstaat eine Besteuerung vorgenommen wird, die dieser Staat bei Personen,
die in einem dritten Staat ansässig sind, mit dem er kein solches Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung hat, nicht vornehmen würde.

(6) Zu Artikel 21

Artikel 21 Absatz 1 Buchstabe

a) des Abkommens gilt nur dann, wenn die Betriebstätte oder die Gesell-
schaft, an der die Beteiligung besteht, ihre Einnahmen ausschließlich oder
fast ausschließlich aus folgenden innerhalb der Volksrepublik Polen aus-
geübten Tätigkeiten bezieht: Herstellung oder Verkauf von Gütern oder
Waren, technische Dienstleistung oder Bank- bzw. Versicherungsgeschäf-
te. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, ist Artikel 21 Absatz 1 Buch-
stabe

b) anzuwenden, bei der Besteuerung des Vermögens ist die in Übereinstim-
mung mit dem Abkommen in der Volksrepublik Polen erhobene Steu-
er von den in der Volksrepublik Polen belegenen Vermögenswerten nach
Maßgabe der Vorschriften des Steuerrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land über die Anrechnung ausländischer Steuern auf die in der Bundesre-
publik Deutschland erhobene Steuer anzurechnen.

(7) Zu Artikel 23

Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten unterrichten sich gegenseitig über
wesentliche Änderungen ihrer Steuergesetze und beraten auf Verlangen ge-
meinsam, ob Änderungen des Abkommens erwünscht sind.

FiFo Ost


	Text des Abkommens
	Protokoll

